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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Beim Paket «Nachführung» schlossen sich beide Kommissionen dem
Bundesratsvorschlag für einen umfassenden Grundrechtskatalog an. Sie waren sich
einig, dass in dieser Nachführung auch Platz für bestimmte konsensfähige Neuerungen
sein soll. So nahmen sie ein explizites Diskriminierungsverbot auf, in dem die
wichtigsten Tatbestände möglicher Diskriminierung (Rasse, Geschlecht, Religion etc.)
beispielhaft aufgeführt sind. In einigen Bereichen der Grundrechte schwächte die
ständerätliche Kommission die Version des Bundesrates leicht ab; so etwa bei der
Garantie des Redaktionsgeheimnisses und des Streikrechts. An der von Wirtschaftsseite
bekämpften Aufnahme von Sozialzielen in die Verfassung hielten beide Kommissionen
fest, allerdings auch am Zusatz, dass daraus keine direkt anwendbaren Ansprüche auf
staatliche Leistungen abgeleitet werden können. In der Gesamtabstimmung passierte
die Nachführung deutlich, wenn sich auch in der nationalrätlichen Kommission fünf der
neun SP-Kommissionsmitglieder der Stimme enthielten. Diese Unzufriedenheit der
Linken und die über hundert Minderheitsanträge kündigten an, dass die Debatte längst
nicht abgeschlossen ist. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Jahresrückblick 2019: Rechtsordnung

Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz war der Themenkomplex des Kapitels
Rechtsordnung, der im Jahr 2019 – gemessen an der Anzahl Zeitungsartikel in den
jeweiligen Bereichen – deutlich am meisten Medienaufmerksamkeit generierte. Es
stand zum einen die Frage im Raum, wie die Schweiz mit Schweizer Dschihadistinnen
und Dschihadisten – sowohl mit den in die Schweiz zurückgekehrten als auch mit den
im Ausland verbliebenen – umgehen sollte. Während im Februar das erste
Gerichtsurteil gegen Schweizer Dschihad-Rückkehrende, zwei minderjährige
Geschwister aus Winterthur, ausgesprochen wurde, verkündete der Bundesrat im März,
Schweizer IS-Kämpferinnen und -Kämpfer nicht aktiv in die Schweiz zurückholen zu
wollen, sondern sie vor Ort der Strafverfolgung zu überlassen. Zum anderen erhitzte die
Debatte darüber, ob die Schweiz ausländische Dschihadistinnen und Dschihadisten
auch in Folterstaaten ausliefern sollte, die Gemüter. Hier trafen mit der öffentlichen
Sicherheit in der Schweiz und der Wahrung der Grundrechte (insbesondere des aus
dem zwingend-völkerrechtlichen Folterverbot abgeleiteten Non-Refoulement-Gebots)
zwei gewichtige Rechtsgüter frontal aufeinander. Während das Parlament der
öffentlichen Sicherheit mehr Gewicht beimass und die entsprechende Motion (Mo.
16.3982) an den Bundesrat überwies, bleibt abzuwarten, wie der Bundesrat dieser
Forderung nachkommen wird, ohne das zwingende Völkerrecht zu verletzen.

Zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit widmete sich der Bundesrat im Jahr 2019 auch
weiterhin der Terrorismusprävention im Inland. So unterbreitete er dem Parlament mit
den Botschaften zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus (PMT) sowie zum Bundesgesetz über Vorläuferstoffe für explosionsfähige
Stoffe zwei weitere grosse Projekte zur Umsetzung der Strategie der Schweiz zur
Terrorismusbekämpfung. Mit dem Vorläuferstoffegesetz soll der Zugang zu bestimmten
chemischen Substanzen erschwert werden, die durch Missbrauch gravierenden
Schaden verursachen können. Damit soll verhindert werden, dass Terroristinnen und
Terroristen diese Stoffe zur Herstellung von Sprengstoff einfach in der Schweiz
beschaffen können, während ihr Handel in der EU strenger reglementiert ist. Das PMT
soll derweil der Polizei neue Instrumente zum Umgang mit terroristischen
Gefährderinnen und Gefährdern an die Hand geben, die vor, nach oder ergänzend zu
einem Strafverfahren angewandt werden können. Um die Gefährdung durch
radikalisierte Personen zu mindern, sollen diese vom terroristischen Umfeld
ferngehalten, an der Ausreise in ein Konfliktgebiet gehindert sowie, wenn nötig, in
ihrem Bewegungsradius eingeschränkt werden.

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
KARIN FRICK
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Eine weitere wichtige Vorlage im Bereich der inneren Sicherheit war 2019 zweifellos die
Übernahme der EU-Waffenrichtlinie und die damit einhergehende Verschärfung des
Schweizer Waffenrechts. Auf das im Januar zustande gekommene Referendum folgte
ein mehrmonatiger, emotionaler Abstimmungskampf, der die Medienberichterstattung
in den für das Kapitel Rechtsordnung relevanten Themen in der ersten Jahreshälfte
dominierte. Während für die Befürworterseite klar war, dass die – bereits mit einer
Ausnahmeregelung für die Schweiz versehene und daher insgesamt moderate –
Richtlinie übernommen werden müsse, um die Schweizer Mitgliedschaft bei
Schengen/Dublin nicht zu gefährden, sah die Gegnerschaft durch das
«Entwaffnungsdiktat der EU» – so ihr Slogan – die Schweizer Freiheit und Identität
substanziell bedroht. Am 19. Mai 2019 stimmte das Schweizer Stimmvolk der Übernahme
der EU-Waffenrichtlinie mit 63.7 Prozent (bei einer Stimmbeteiligung von 43.9%)
schliesslich deutlich zu. Gemäss der nachfolgenden VOTO-Analyse fusste der Vorsprung
des Befürworterlagers vor allem auf jenen Stimmberechtigten, die eine Verschärfung
des Schweizer Waffenrechts zwar nicht unbedingt für notwendig hielten, aber
Schengen/Dublin nicht aufs Spiel setzen wollten.

Ein weiteres 2019 lanciertes Referendum richtete sich gegen das E-ID-Gesetz, das im
September von den eidgenössischen Räten verabschiedet worden war.
Hauptkritikpunkt am neuen Gesetz war, dass die E-ID von privaten Anbietern und nicht
vom Staat herausgegeben werden soll. Das Referendumskomitee um die «Digitale
Gesellschaft» und die Kampagnenplattformen «Wecollect» und «Campax», unterstützt
von der SP und den Grünen, begann im Oktober mit der Unterschriftensammlung.
Weitere grosse Gesetzgebungsprojekte, die 2019 vorangetrieben wurden, sind die
Totalrevision des Datenschutzgesetzes, die Revision des Erbrechts und die Anpassung
der Strafprozessordnung.

Im Bereich Strafrecht erlangte überdies der Fall «Carlos», sechs Jahre nach seinem
Bekanntwerden, wieder die volle Aufmerksamkeit der Medien. Im Herbst musste sich
«der wohl bekannteste junge Straftäter der Schweiz», wie ihn die NZZ betitelte, vor
dem Bezirksgericht Dielsdorf (ZH) für 29 im Justizvollzug begangene Straftaten
verantworten. Damit wurde, so der Tenor in der Presse, der Öffentlichkeit einmal mehr
vor Augen geführt, dass «Carlos» die Strafvollzugsbehörden überfordere. Das Urteil sah
für «Carlos» eine mehrjährige Freiheitsstrafe vor, die jedoch zugunsten einer
stationären therapeutischen Massnahme aufgeschoben werden sollte (sog. «kleine
Verwahrung»); alle fünf Jahre wird überprüft werden, ob die Therapie angeschlagen hat
oder ob eine Verlängerung der Massnahme nötig ist. Im Vorfeld sowie im Nachgang des
Verfahrens wurde der Skandal, den das Bekanntwerden von «Carlos» im Zürcher
Justizvollzugswesen ausgelöst hatte, noch einmal aufgerollt und die Mitschuld der
Medien an der nicht enden wollenden Misere diskutiert.

Das zentrale Thema im Bereich der Grundrechte war auch 2019 das Verhüllungsverbot.
Mit der Botschaft zum Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot unterbreitete
der Bundesrat dem Parlament im März seinen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot». Die eidgenössischen Räte schlossen sich für die im
kommenden Jahr anstehende Abstimmung den Empfehlungen des Bundesrates an und
plädierten für die Ablehnung der Initiative und die Annahme des Gegenvorschlags. 2

Datenschutz und Statistik

In der Herbstsession behandelte der Ständerat dann die vier Gesetze über die
Personenregister. Die vier Vorlagen passierten mit einigen Detailänderungen.
Grundsätzlich umstritten war einzig das Gesetz über die Zusammenlegung der beiden
bereits über gesetzliche Grundlagen verfügenden Datenbanken Isok (organisiertes
Verbrechen) und Dosis (Drogen) der kriminalpolizeilichen Zentralstellen des Bundes
(Vorlage C). Vertreter des SP begründeten ihre Ablehnung mit dem Argument, dass die
vorgeschlagenen Bestimmungen viel zu wenig präzis seien und keine echte Kontrolle
durch die politischen Behörden garantieren könnten. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.1998
HANS HIRTER
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Grundrechte

Mit relativ knappem Mehr lehnte der Nationalrat eine von der SP und der GP
unterstützte Motion Weder (ldu, BS) für den Schutz der Grundrechte künftiger
Generationen ab. Das Recht der in Zukunft lebenden Menschen auf ein
menschenwürdiges Leben in einer möglichst unversehrten Umwelt sollte nach Ansicht
des Motionärs in der Verfassung verankert werden. Bundesrat Koller (cvp) hatte sich
dagegen ausgesprochen, einen neuen Rechtsbegriff zu kreieren. Zudem verpflichte der
bestehende Verfassungsartikel über Umweltschutz die Behörden schon heute, die
langfristigen Auswirkungen der Politik auf Mensch und Natur in Rechnung zu stellen. 4

MOTION
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Die im Vorjahr eingeleitete Vernehmlassung über einen Beitritt der Schweiz zum
internationalen Übereinkommen zum Verbot und zur Verhütung des Völkermordes
(Genozid-Konvention) der UNO von 1948 ergab breite Zustimmung. Die SP und Amnesty
International verlangten, dass bei der notwendigen Anpassung der Strafrechtsnormen
der Begriff Genozid nicht nur ethnische, sondern auch soziale und politische Gruppen
einschliessen soll. 5

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.01.1998
HANS HIRTER

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK
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Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer
Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.01.2018
KARIN FRICK

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung
über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich
schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.02.2019
KARIN FRICK
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schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.
Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 8

Öffentliche Ordnung

Obwohl der Chef des EJPD im Nationalrat — und Sprecher kantonaler Behörden in
einem weniger öffentlichen Kreis — die geäusserten Bedenken zu widerlegen suchten,
verdichtete sich die Opposition gegen das Projekt. Der Parteitag der SPS sagte ihm
grundsätzlich den Kampf an. In Basel-Land wurde gegen einen Kreditbeschluss des
Landrats zugunsten des KIS das Referendum ergriffen, in anderen Kantonen eine
Kreditgewährung für 1980 noch ausgesetzt. Ein Rechtsgutachten, das die Zürcher
Regierung einholte, stellte Mängel fest. Dies alles veranlasste die zuständigen Behörden,
den Speicherungsbereich auf rein kriminalpolizeiliche Informationen zu beschränken
und das ganze Projekt zu überarbeiten. 9
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Innere Sicherheit

Der Nationalrat befasste sich als Zweitrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Bundesgesetz
über die Wahrung der inneren Sicherheit. Mit 116 zu 61 Stimmen empfahl der Rat die
von der SP und der GP unterstützte Volksinitiative zur Ablehnung.

Mit derselben Stimmenzahl lehnte er auch den Antrag der Kommissionsminderheit auf
Nichteintreten auf das neue Bundesgesetz ab. Die SP und die Grünen begründeten ihre
Opposition gegen die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für eine präventiv
wirkende Polizei damit, dass ein solches Gesetz überflüssig sei und nur dazu dienen
würde, der Polizei unkontrollierbaren Handlungsspielraum zur Überwachung der Bürger
zu verschaffen. Wo es um die Bekämpfung echter Gefahren gehe, sei das bestehende
Instrumentarium ausreichend: insbesondere sei die Bekämpfung des politischen
Nachrichtendienstes (Spionage) bereits rechtlich abgesichert, und bei
Sprengstoffdelikten und schweren Gewaltverbrechen seien seit 1981 auch
vorbereitende Handlungen strafbar. Diese Einschätzung wurde von den Sprechern der
bürgerlichen Parteien und Bundesrat Koller zurückgewiesen. Letzterer argumentierte
damit, dass die von der Linken befürchtete Überwachung der Ausübung politischer
Rechte im neuen Gesetz explizit ausgeschlossen sei. Andererseits sei die Überwachung
der Aktivitäten bestimmter politischer Gruppierungen (z.B. der kurdischen PKK oder
der islamischen Heilsfront) auch dann erforderlich, wenn deren Mitglieder die Schweiz
nur als logistische Basis benutzen würden, ohne hier aber kriminelle Akte zu begehen.
Das Gesetz sei deshalb auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch mit anderen europäischen Staaten notwendig.

In der Detailberatung strich der Nationalrat die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens aus dem Geltungsbereich des Gesetzes; nicht weil dieser keine Bedeutung
zuerkannt wurde, sondern weil dies eine Aufgabe der strafrechtlichen
Ermittlungsbehörden sei und auf Bundesebene mit den polizeilichen Zentralstellen
bereits ein Koordinationsorgan bestehe. Bundesrat Koller argumentierte vergeblich
damit, dass in vielen europäischen Staaten (allerdings nicht in Deutschland) die
präventive Polizei auch in diesem Aufgabenbereich tätig sei. Eine gewichtige Differenz
schuf der Rat bei den zulässigen Mitteln der präventiven Informationsbeschaffung.
Gegen die Stimmen der FP, der Liberalen und eines Teils der FDP-Fraktion strich er die
vom Ständerat aufgenommene Bestimmung, dass dazu auch ohne richterliche
Anordnung der Telefon- und Postverkehr überwacht und elektronische Abhörgeräte
eingesetzt werden können. Den Antrag der vorberatenden Kommission, dass im
Staatsschutz grundsätzlich die im Datenschutzgesetz garantierten Einsichtsrechte
gelten sollen, fand keine Mehrheit. Beschlossen wurde eine gleiche Regelung wie im
Gesetz über die polizeilichen Zentralstellen, bei welcher der Datenschutzbeauftragte
nur überprüft, ob eventuell vorliegende Daten rechtmässig bearbeitet werden, aber
keine materiellen Auskünfte erteilt. In der Gesamtabstimmung wurde das neue Gesetz
gegen die Stimmen der SP und der GP angenommen. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.1996
HANS HIRTER

Der im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für ein Gesetz über den
Einsatz von verdeckten Ermittlern bei der Polizei gab bei den Kantonen und den
bürgerlichen Parteien zu wenig Kritik Anlass. Die SP und der Schweizerische
Anwaltsverband lehnten das neue Gesetz hingegen ab; erstere, weil die Verfassung dem
Bund keine entsprechenden Kompetenzen einräume, letzterer, weil die Arbeit von
verdeckten Ermittlern gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstossen würde. Trotz dieser
grundsätzlichen Kritik beauftragte der Bundesrat das EJPD mit der Ausarbeitung einer
entsprechenden Vorlage. Als zusätzliche Massnahme vor allem im Kampf gegen das
organisierte Verbrechen forderte Bundesanwältin Del Ponte wiederholt die Einführung
einer Kronzeugenregelung nach italienischem oder deutschem Vorbild, welche
aussagewilligen Delinquenten Strafmilderung oder -verschonung zusichert. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.08.1996
HANS HIRTER

Knapp zwei Wochen nach den Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) gaben die Jungen Grünen,
die Juso und die Junge GLP zusammen mit der Piratenpartei und dem Chaos Computer
Club bekannt, gegen das von links-grün heftig kritisierte Gesetz das Referendum zu
ergreifen. Die Massnahmen gegen potenziell gefährliche Personen, die jedoch keine
Straftat begangen haben, seien ein «Frontalangriff auf den Rechtsstaat», wie die Presse
das Komitee zitierte. In einem Rechtsstaat sei es unabdingbar, dass die Polizei einem
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Gericht plausibel erklären müsse, warum eine Massnahme nötig sei, bevor sie
angeordnet werde; diese Entscheidung unterliege nun aber dem Gutdünken der Polizei,
die auf Basis blosser Indizien handeln könne. Jeder und Jede könne so zum
terroristischen Gefährder bzw. zur terroristischen Gefährderin gemacht werden.
Weiter erachteten es die PMT-Gegnerinnen und -Gegner als fraglich, ob das Gesetz
überhaupt mehr Sicherheit bringe. Wer wirklich einen Terroranschlag plane, lasse sich
von einer Fussfessel oder von Hausarrest auch nicht aufhalten, argumentierten sie. Die
Referendumsfrist läuft bis am 14. Januar 2021. 12

Kriminalität

Erstmals seit 1988 ist 1992 die Gesamtheit der bei der Polizei angezeigten Verbrechen
und Vergehen wieder zurückgegangen. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war eine
Abnahme bei den gemeldeten Diebstählen; die angezeigten Gewaltdelikte wie Raub
oder Körperverletzung nahmen jedoch weiterhin zu. Die wachsende Angst eines Teils
der Bevölkerung, Opfer eines Verbrechens zu werden, liess die öffentliche resp. die
innere Sicherheit auch zu einem wichtigen politischen Thema werden. Nach einer recht
emotionalen Debatte im Sommer präsentierten im Oktober sowohl die FDP als auch die
CVP ihre Thesen und Vorschläge zu dieser Problematik. Bei der Ursachenforschung
vermieden beide Parteien Schuldzuweisungen an politische Gegner oder bestimmte
Bevölkerungsgruppen. Sie machten für die wachsende Kriminalität eher allgemeine
gesellschaftliche Entwicklungen wie zunehmende Anonymität und Wertewandel
verantwortlich. Als Gegenmittel schlugen sie einen Ausbau der Strafverfolgungs- und
-vollzugsbehörden vor, was freilich nicht ohne zusätzliches Personal und neue
Strafvollzugsanstalten zu bewerkstelligen wäre. Auch Exponenten der SVP äusserten
sich in ähnlicher Weise. Bundesrat Koller beauftragte eine verwaltungsinterne
Arbeitsgruppe mit der Abklärung der Frage, welche Beiträge das EJPD zur Verbesserung
der Situation leisten kann. Wenig Resonanz fand dieses Thema bei der SP, die zwar
ebenfalls Vollzugsprobleme konstatierte, sonst aber den Verdacht äusserte, dass dieses
Thema von den bürgerlichen Parteien hochgespielt werde, um von den wirtschaftlichen
Problemen abzulenken und um Wählerstimmen zu erobern. Zumindest im lokalen
Rahmen wurde ihre Anschuldigung bestätigt, als die Zürcher SVP in Wahlkampfinseraten
die «Linken und Netten» für die zunehmende Kriminalität verantwortlich machte. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.1993
HANS HIRTER

Polizei

In die Diskussion über die Polizei wurde das Projekt einbezogen, auf dem
Konkordatswege eine Interkantonale Mobile Polizei IMP zu schaffen, die dem
Bundesrat zum Schutz ausländischer Diplomaten und internationaler Konferenzen, zur
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und in Katastrophenfällen zur Verfügung
stehen sollte. Die Opposition gegen die Aufstellung eines solchen Ordnungsinstruments
entsprang einerseits der Sorge um die kantonale Polizeihoheit, anderseits Bedenken,
dass die neue Polizeitruppe eher provokativ als beruhigend wirken könnte. Unentwegte
Kritiker bezeichneten sie als Werkzeug der Repression. In Zürich, wo man sich wie in
Baselstadt vom Konkordat fernhielt, wurde die Befürchtung geäussert, die eigenen
Bestände würden von der interkantonalen Institution zu stark beansprucht. Der schon
Ende 1968 vom Bundesrat den eidgenössischen Räten unterbreitete Antrag, die auf 600
Mann veranschlagte IMP durch Subventionen — insbesondere für Ausrüstung und
Ausbildung — zu unterstützen und damit das auf Initiative des Bundes entstandene
Konkordat wirksam werden zu lassen, wurde im Ständerat nur vom Vertreter des
Landesrings bekämpft. Im Nationalrat jedoch meldete sich eine stärkere Gegnerschaft,
die aus der Mehrheit der Sozialdemokraten, dem Landesring und der PdA bestand; ihr
Sprecher bezeichnete die IMP als verkappte Bundespolizei und als verfassungswidrig.
Bundespräsident von Moos versicherte demgegenüber, dass der Bundesrat von der ihm
durch das Konkordat eingeräumten Einsatzkompetenz nicht ohne Einvernehmen mit
den betroffenen Kantonen Gebrauch machen werde. Nach der Verabschiedung durch
beide Räte wählte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren den
Walliser Kantonspolizeichef E. Schmid provisorisch zum Kommandanten der
vorgesehenen Truppe (Schmid war zugleich Kommandant der Heerespolizei, kündigte
aber die Niederlegung dieses Kommandos an.) Auf kantonaler Ebene wurde vom
Solothumer Landesring eine Volksinitiative gegen den vom Kantonsrat beschlossenen
Beitritt lanciert. 14
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Die Bestrebungen, die kantonalen Polizeikorps durch eine Interkantonale Mobile
Polizei IMP zu verstärken, die sich rechtlich auf ein Konkordat und materiell auf
Bundessubventionen stützen sollte, endeten mit einem Misserfolg. Nachdem sich schon
Zürich und Baselstadt dem Konkordat gegenüber desinteressiert verhalten hatten,
bildeten sich in verschiedenen Kantonen, deren Parlamente einem Beitritt zustimmten,
Referendumsbewegungen, die vor allem von den Sozialdemokraten, dem Landesring
und der PdA getragen wurden; dabei verbanden sich Abneigung gegen polizeiliche
Gewalt und Opposition gegen zentralistische Tendenzen. Der Geschäftsführer der
Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, M. Frenkel, erklärte die vorgesehene
Ausstattung des Bundesrates mit der Kompetenz, die IMP in gewissen Fällen nach
eigenem Ermessen einzusetzen, als verfassungswidrig. Anderseits liessen die
Flugzeugentführungen im September erneut ein Bedürfnis nach einem zusätzlichen
Ordnungsinstrument erkennen. Im November fand in Schwyz, im Dezember in Genf die
Volksabstimmung statt; in beiden Kantonen wurde die Beteiligung an der IMP stark
verworfen. Angesichts dieser negativen Reaktionen und nicht zuletzt der Tatsache, dass
der Anstoss zu einer Verstärkung der kantonalen Polizeikräfte gerade von Genf
ausgegangen war, betrachtete man das Projekt als gescheitert. Als Frucht
interkantonaler Zusammenarbeit im Polizeisektor konnte nur die Eröffnung einer
schweizerischen Polizeischule in Neuenburg verzeichnet werden. Dass jedoch Genf
Mühe hat, seinen Bedarf an Polizeischutz aus eigenen Kräften zu decken, zeigten
Rekrutierungsaktionen in anderen Kantonen, die dort zu Protest Anlass gaben. 15

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.12.1970
PETER GILG

Landesverteidigung

Militärorganisation

Malgré l’absence de soutien des partis gouvernementaux, les signatures pour les
référendums (armée et protection civile) ont été déposées lors de la deuxième moitié
du mois de janvier. Le camp des opposants conservateurs s’est amenuisé au fil de la
campagne et la gauche s’est en grande partie désintéressée de l’objet. Cette dernière
s’est concentrée sur les thèmes à teneur plus sociale au menu de la votation de mai. Le
camp conservateur s’est trouvé diminué par les divisions internes de l’UDC. Ce parti a
finalement accepté le projet en assemblée, principalement grâce à l’engagement de son
conseiller fédéral Samuel Schmid, en charge du dossier. De nombreuses sections
cantonales ont toutefois rejeté Armée XXI. Quant à l’ASIN, d’ordinaire prompte à
combattre tout projet de réforme de la défense nationale ou marquant une volonté
d’ouverture du pays, son comité a décidé de ne pas donner de mot d’ordre et de ne pas
soutenir financièrement les opposants. Le manque de moyens du principal comité
opposé à la réforme (Bürgerkomitee für eine unabhängige und leistungsfähige
Milizarmee in einer neutralen und sicheren Schweiz), dirigé par l’ancien divisionnaire
Hans Wächter, et la difficulté de coordonner l’action des nombreux groupes le
composant ont été soulignés par de nombreux commentateurs. Début avril, un «
Comité fédéral pour une Suisse souveraine, neutre et démocratique », regroupement
d’organisations proches des milieux conservateurs, a condamné une dérive politique
vers l’OTAN et la création de dépendances techniques et organisationnelles par rapport
à l’étranger. De plus, la capacité de la nouvelle armée à défendre l’intégralité du
territoire a été mise en question. En fin de campagne de votation, durant la dernière
semaine d’avril, un comité de parlementaires, présidé par le conseiller national
Thurgovien Alexander Baumann (udc) et composé d’une dizaine de députés, est venu
renforcer le camp de l’opposition. Ils ont rappelé le danger que représentait le projet
pour la milice, ainsi que le risque d’aboutir à une armée à deux classes. Ils ont en outre
prétendu que les coûts allaient exploser et qu’à terme c’était l’entrée dans l’OTAN qui
était visée par le DDPS. Les rangs de l’opposition parlementaire étaient nettement plus
réduits que lors du vote au plénum. Sur les 18 UDC qui avaient refusé le projet au
parlement, ils n’étaient plus que huit dans ce comité. On y trouvait la frange la plus
conservatrice du parti représentée par le Zurichois Ulrich Schlüer, accompagné du
président de l’ASIN Hans Fehr, de Toni Bortoluzzi (ZH) ou encore de Christoph Mörgeli
(ZH). L’unique député des Démocrates suisses, le bernois Bernhard Hess, ainsi que le
représentant de l’Union démocratique fédérale, le bernois Christian Waber, s’étaient
associés à cette démarche. De nombreux poids lourds de l’UDC, tels le président du
parti Ueli Maurer ou Christoph Blocher, malgré leur opposition aux changements
législatifs, ne figuraient pas dans ce comité, de même qu’aucun romand. Il convient de
préciser que la gauche, au sein de laquelle se trouvaient certains opposants, avait
d’emblée refusé d’être associée à un tel comité parlementaire.
Le conseiller fédéral Samuel Schmid, ainsi que des représentants des gouvernements
cantonaux, ont lancé la campagne à l’occasion d’une conférence de presse organisée à
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la mi-février. Ils ont rappelé qu’Armée XXI était le meilleur compromis pour avoir une
défense nationale moins chère, moderne, plus souple et répondant aux menaces de
son temps. Ils ont également rappelé que la coopération internationale ne remettait pas
en cause la neutralité. Ils ont souligné que la formation serait améliorée, avec des cours
de répétition à un rythme annuel. De plus, l’abaissement de l’âge de libération,
combiné au raccourcissement de la formation des cadres, devraient faciliter le
recrutement de volontaires pour un service d’avancement. Le chef du DDPS a
également défendu la réorganisation de la protection civile et estimé que la meilleure
coopération entre les institutions chargées de la sécurité (polices, pompiers, services
sanitaires, protection civile) justifiait le soutien aux modifications légales. Le conseiller
d’Etat valaisan Jean-René Fournier (pdc), président de la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires militaires, a fait part de l’appui des 26 cantons aux deux projets
de réformes, estimant qu’ils prenaient en compte la limitation croissante des
ressources financières et les structures fédéralistes de la Suisse.
Un comité favorable aux réformes, intitulé « 2 x oui pour l’Armée XXI et pour la
protection de la population » et fort de 116 parlementaires bourgeois, s’est présenté
aux médias à la fin du mois de février. Outre les arguments de l’efficacité et de la
modernité, les avantages de la réduction des jours de service pour les vies familiales et
professionnelles ont été mis en exergue. La capacité de cette nouvelle structure à faire
face aux nouvelles menaces (terrorisme, extrémisme) a également été invoquée. Les
délégués du parti socialiste ont recommandé de voter blanc à la réforme Armée XXI.
Trois sections cantonales ont cependant accepté Armée XXI (Fribourg, Neuchâtel,
Thurgovie). L’Assemblée des délégués de l’UDC s’est laissée convaincre par son
conseiller fédéral Samuel Schmid, même si elle n’a accepté la réforme de l’armée que
de justesse (165 voix contre 161). Douze sections cantonales et les Jeunes UDC se sont
en outre opposés à la réforme de l’armée. Le PRD et le PDC ont recommandé
l’approbation des projets. Au sein du parti écologiste, les délégués se sont montrés plus
réceptifs aux changements proposés, alors que le groupe parlementaire avait
nettement refusé le texte (8 non et une abstention), et ont recommandé de voter blanc.
La composition du comité référendaire, principalement des personnalités
conservatrices et des officiers à la retraite, a poussé les écologistes à ne pas rejoindre
le camp des opposants. Concernant la loi sur la protection de la population, les prises
de position des partis et associations ont peu varié par rapport à celles sur Armée XXI. 
Les deux réformes ont été largement soutenues par la population et par l’unanimité des
cantons. Celle de l’armée a été acceptée par 76% des votants. Celle de la protection de
la population l’a été encore plus largement avec 80% d’approbation. Cette dernière n’a
été que marginalement présente dans le débat. Bien que la majorité des cantons n’était
pas requise, le résultat illustre le large soutien populaire aux réformes, même dans les
cantons considérés comme plus conservateurs. Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud
et Neuchâtel ont été les plus enthousiastes et ont accepté Armée XXI à plus de 80%
alors qu’Uri (63% de oui), Schaffhouse (62%) et Schwyz (60%) ont été les plus
sceptiques. La plus forte résistance constatée dans les cantons périphériques peut
s’expliquer par les conséquences de la réorganisation de l’armée. La fusion de places
d’armes, la centralisation des arsenaux ou l’affaiblissement de l’ancrage territorial des
troupes étaient de nature à les rendre méfiants. L’ancien divisionnaire Hans Wächter,
responsable du principal comité d’opposants, a estimé que c’était la fin de la Suisse «
telle que nous la connaissons ». Le conseiller national UDC thurgovien Alexander
Baumann, chef de fil du comité parlementaire défavorable aux réformes, a fustigé la
propagande d’Etat, à hauteur de plusieurs millions de francs, menée par le DDPS. Ce
dernier a répliqué que l’information aux soldats aurait également été faite sans
référendum. De nombreux commentateurs ont souligné l’importance de l’engagement
de Samuel Schmid dans la campagne. Par la sobriété de ses interventions et sa capacité
à convaincre les régions périphériques qu’elles ne seraient pas les grandes perdantes
de ces changements, le ministre de tutelle est parvenu à neutraliser bon nombre
d’oppositions. 

Modification de la loi sur l’armée et l’administration militaire. Votation du 18 mai
2003.

Participation: 50% 
Oui: 1 718 452 (76,0%) 
Non: 541 577 (24,0%) 

Mots d'ordre: 
– Oui: PDC, PRD, UDC (12*), PCS, PEV, PL; Economiesuisse, USP, UCAPS, USAM, USS. 
– Non: DS, PSL, UDF, PdT. 
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– Blanc: PS (3*), PE. 
– Liberté de vote: Lega. 
– Pas de mot d’ordre: CSC. 
* Recommandations différentes des partis cantonaux.

L'analyse VOX a montré que même les sympathisants de l’UDC ont majoritairement
soutenu les réformes et accepté celle de l’armée à 64% et de la protection de la
population (71%). Les sympathisants des autres partis gouvernementaux l’on fait encore
plus nettement : 77% d’approbation d’Armée XXI par les socialistes (81% pour la
protection de la population) contre 87% par les radicaux (88%) et 91% par les
démocrates-chrétiens (93%). Au niveau des caractéristiques sociales et politiques
ayant joué un rôle dans l’orientation du vote, le clivage entre défenseurs de valeurs
modernistes ou traditionalistes s’est révélé significatif. Les citoyens estimant défendre
une Suisse moderne ont accepté Armée XXI à 83% (86% pour la protection de la
population) alors que ceux se réclamant d’une Helvétie gardienne des traditions ne
l’ont fait qu’à 63% (68%). Le critère de la confiance dans le gouvernement semble
également avoir eu un impact sur le niveau de soutien aux projets. Contrairement aux
scrutins précédents sur l’armée, la ligne de conflit entre ses opposants et ses partisans
ne semble pas avoir joué de rôle, les niveaux de soutien des deux camps étant très
proches. Les commentateurs ont estimé que la nature des objets permettait de
comprendre le peu de différences. La question ne concernait ainsi pas l’existence de
l’institution mais uniquement le maintien d’une structure, l’Armée 95, jugée dépassée
par les deux camps. 16

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Lors de la session de printemps, les chambres ont procédé à l’examen et à l’élimination
des divergences concernant le premier paquet législatif de la réforme des chemins de
fer 2. Le Conseil national s’est d’abord rallié au Conseil des Etats s’agissant des
compétences accordées aux organes de sécurité des entreprises de transports publics
(LOSETP). Malgré l’opposition emmenée par une minorité UDC de la CTT-CN, le plénum
a ainsi renoncé, par 90 voix contre 87, à habiliter ces organes à intervenir en cas de
présomption d’infraction et à arrêter provisoirement des personnes sans obligation de
les remettre immédiatement à la police cantonale. Concernant la loi sur le transport
des voyageurs, la chambre du peuple a approuvé, par 93 voix contre 80, l’amendement
de son homologue des cantons visant à conditionner l’octroi de concessions au respect
des conditions de travail et de salaire usuelles dans la branche. Elle l’a en outre suivie
en laissant à la Confédération la possibilité de transformer des prêts remboursables
destinés au financement du renouvellement du matériel roulant en prêts
conditionnellement remboursables, voire d’en suspendre le remboursement. La
divergence au sujet des bénéfices des entreprises de transports régionaux jouissant
d’une indemnisation pour leur frais non couverts a toutefois subsisté, le Conseil
national ayant refusé, par 119 voix contre 56, d’abaisser le niveau du fonds de réserve
obligatoire de 50 à 10% du chiffre d’affaires annuel. Finalement, il s’est rallié à la
proposition de compromis du Conseil des Etats selon laquelle les entreprises disposent
librement de leurs bénéfices dès lors qu’elles ont constitué un fonds de réserve
équivalent à 25% de leur chiffre d’affaires annuel. En votation finale, la chambre basse
a rejeté, par 99 voix contre 85, la LOSETP et adopté, par 157 voix contre 34, la loi sur la
réforme des chemins de fer 2, tandis que la chambre haute a approuvé à l’unanimité les
deux objets. L’échec de la LOSETP au Conseil national s’explique par l’opposition
conjointe et unanime des groupes UDC et PS. Si les deux groupes ont exprimé leur refus
catégorique de privatiser les tâches de sécurité, l’UDC a critiqué la limitation des
compétences des organes de sécurité, notamment en matière de mesures de
contrainte, tandis que le PS a fustigé l’absence d’interdiction formelle des armes à
feu. 17
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Die im Frühjahr 2020 durchgeführte Vernehmlassung zur Änderung des Asylgesetzes –
angestossen durch eine parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) – ergab, dass die
Mehrheit der Stellungnehmenden die Möglichkeit begrüssten, zur
Identitätsüberprüfung von Asylsuchenden deren mobile Geräte zu nutzen. 24 von 25
stellungnehmenden Kantonen – alle mit Ausnahme des Kantons Neuenburg – sowie die
Parteien der CVP, FDP und SVP stimmten diesem Vorhaben im Grundsatz zu, da sie sich
davon eine effiziente Methode zur Identifizierung von Personen erhofften, für die keine
Identitätsdokumente vorliegen würden. Opposition erfuhr der Entwurf von den linken
Parteien und von den meisten stellungnehmenden interessierten Kreisen. Diese
erachteten die Massnahme als unverhältnismässigen Eingriff in die persönlichen
Grundrechte, vermissten eine gesetzliche Grundlage und bezweifelten darüber hinaus
die postulierte Effizienz eines solchen Vorgehens. Nicht zuletzt brachten sie
datenschutzrechtliche Bedenken vor. Fünf Kantone und die SVP setzten sich auf der
anderen Seite für die Möglichkeit einer zwangsweisen Abnahme der elektronischen
Datenträger ein. Der Entwurf der Kommission sah eine Mitwirkungspflicht, aber keinen
Zwang vor. Einige stellungnehmende Akteure, darunter auch der EDÖB, machten
deutlich, dass sie die Grundrechtskonformität im Falle eines Zwanges nicht mehr
gegeben sähen. Der EDÖB forderte etwa auch die Schaffung einer Gesetzesgrundlage
für die Bearbeitung personenbezogener Daten von Drittpersonen, da diese auch von
den zur Identitätserkennung unternommenen Auswertungen betroffen sein könnten. 
Die zuständige SPK-NR übernahm gewisse Empfehlungen aus der Vernehmlassung,
insbesondere datenschutzrechtliche Belange, und verabschiedete im Oktober 2020 mit
13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Vorlage an den Bundesrat. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2020
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Gegenüber der FDP – und der ihr nahestehenden SVP – stellte die Sozialdemokratische
Partei (SP) den Gegenpol im Spannungsfeld der politischen Hauptgruppen dar, Ihre
Kampagne richtete sich generell gegen das Bürgertum und die Privatwirtschaft, ohne
allerdings eine grundlegende Umwandlung der Gesellschaftsordnung zu propagieren.
Erstmals liess die SPS ihre Wahlplattform am Parteitag von Arbeitsgruppen
vorbesprechen, um die Delegierten intensiver an der Diskussion zu beteiligen. Wenn
1975 das Stichwort «Sicherheit» dominiert hatte, so lag der Ton diesmal stärker auf
Lebensqualität. Man visierte eine Zukunft ohne Atomenergie, forderte eine
«Energieverschwendungssteuer» und skizzierte ein Konzept zur Bremsung des
Agglomerationswachstums und zur Entwicklung der Randregionen. Auch die
internationale Solidarität fand breiteren Raum: so wurde die Bildung eines Fonds zur
Unterstützung von Arbeitskämpfen in der Dritten Welt befürwortet. Der Parteitag liess
erneut starke innere Spannungen zum Ausdruck kommen. Es gelang Präsident
Hubacher, eine Debatte über den Rückzug aus dem Bundesrat auf eine spätere
Arbeitstagung verschieben zu lassen; deren Diskussionen endeten ohne Abstimmung,
wurden aber von Hubacher als Bestätigung des bisherigen Kurses interpretiert. Die
Delegierten versetzten jedoch die Parteileitung ganz knapp in Minderheit, als sie das
Wahlprogramm für alle Amtsträger der SPS verbindlich erklärten. Nationalrat Gerwig (BS)
quittierte diesen Beschluss mit dem Hinweis auf das Instruktionenverbot für
Parlamentarier in der Bundesverfassung. Die linke Opposition versuchte zugleich, die
Wahlplattform inhaltlich zu radikalisieren; Erfolg hatte sie mit dem fakultativen
Referendum für Rüstungsausgaben, dem Streikrecht auch für Staatsangestellte, einer
Gleichstellung der Geschlechter durch allgemeine Festsetzung des Rentenalters auf 62
Jahre sowie mit einer unbedingten Kampfansage an das kriminalpolizeiliche
Informationssystem KIS. Das Aktionsprogramm erhielt dadurch stärkere Akzente im
Sinne einer Liberalisierung und Demokratisierung, die der Generation von 1968 näher
liegt als die früheren Verstaatlichungstendenzen, die noch in der Plattform von 1975
einen Niederschlag gefunden hatten (die Tendenz zu einer nichtstaatssozialistischen
Ordnung kommt in der Plattform von 1979 im Interesse für «alternative
Wirtschaftsformen» zum Ausdruck).
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Ein eigentliches Wirtschaftskonzept tritt jedoch in der Wahlerklärung von 1979 nicht
in Erscheinung. Ein solches bleibt dem neuen Parteiprogramm vorbehalten, dessen
Aufstellung 1976 beschlossen worden ist. Von der Arbeit der vorbereitenden
Kommissionen wurde bekannt, dass sie dem Prinzip der Selbstverwaltung im ganzen
gesellschaftlichen Leben besonderes Gewicht einräumt. Eine Gruppe von Zürcher
Ökonomen veröffentlichte im Winter 1979/80 die Grundzüge eines Konzeptentwurfs,
der sich weitgehend am jugoslawischen Wirtschaftsmodell orientiert.

Das Ausbleiben eines Wahlerfolgs fand in der Partei unterschiedliche Deutungen.
Während H. Hubacher erklärte, die SP habe überall, wo sie kämpferisch aufgetreten sei,
Stimmen gewonnen, kam auch die Meinung zum Ausdruck, gerade die Verluste seien
der Konfrontationspolitik zuzuschreiben. Als Problem wurden nicht nur die
fortdauernden inneren Spannungen zwischen Jung und Alt, Intellektuellen und
Arbeitern, Parteileitung und Sektionsdelegierten empfunden, sondern ebensosehr die
Mitgliederstruktur, die von einer Überalterung geprägt ist sowie von der Tatsache, dass
in den jüngeren Jahrgängen oft die Intellektuellen dominieren und die Arbeiter
praktisch fehlen (als Ausdruck der inneren Spannungen in der Zürcher Kantonalpartei
wurde die Streichung des eher rechtsorientierten Regierungsrates A. Bachmann von
der NR-Liste gewertet). Diesen Ausfall scheint man durch Öffnung gegenüber
Bürgerinitiativen wettmachen zu wollen. Damit wird aber sozialdemokratische Politik
nach einem Ausspruch des ehemaligen Jungsozialisten P. Vollmer, der trotz seinem
Aufstieg zum Vizepräsidenten der Landespartei den Kontakt mit den extremeren
Gruppen nicht verlieren möchte, zur Gratwanderung. 19
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